
QUARANTÄNE UND FREITESTUNG
Stand: 26.01.2022

Auf einen Blick:

ISOLATION FÜR 
INFIZIERTE

–  Automatisch ab positivem Test

–  Meldung weiterer quarantäne
pflichtiger Kontaktpersonen*  
an das Gesundheitsamt

 OHNE TESTUNG 
Entlassung aus Isolation oder Quarantäne nach 10 Tagen 

QUARANTÄNE FÜR 
KONTAKTPERSONEN*

–   Automatisch für Haushalts
angehörige* ab Kenntnis

–  Durch erfolgte Meldung  
quarantänepflichtiger Kontakt
personen* beim Gesundheitsamt

*  Folgende Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne:
 –   Geboosterte und mit Geboosterten gleichgesetzte Personen,  

z. B. 2-fach Geimpfte und zusätzlich genesene
 – Frisch doppelt Geimpfte (15. bis 90. Tag nach Impfung)
 – Genesene (29. bis 90. Tag nach Infektion)

FREITESTUNG 
mit zertifiziertem Schnelltest (symptomfrei am Testtag)

Anordnung eines PCRTests im Einzelfall möglich

Nach 7 Tagen 

Nach 5 Tagen  
bei Kontakt im privaten Bereich 

Wird in Einzelfällen für Kontakt
personen in Bildungseinrichtungen 
Quarantäne angeordnet:  
Freitestung nach 7 Tagen möglich

Nach 7 Tagen 

Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäusern etc.:  
Freitestung nur möglich, wenn  
zuvor mind. 48 Std. symptomfrei

Nach 7 Tagen 

PERSONEN ALLGEMEIN KINDER UND JUGENDLICHE  
in Kitas, Schulen etc.


